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UNTERNEHMER

WACHSTUMSBOOSTER: UNTERNEHMER 
KÖNNEN NEUE SUPERABSCHREIBUNG NUTZEN

Um Deutschland auf Wachstumskurs zu bringen und die Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern, hat das Bundeskabinett im Juni 2025 
einen Gesetzesentwurf für ein steuerliches Investitionsso-
fortprogramm auf den Weg gebracht. Der Finanzausschuss hat 

den Gesetzesentwurf bereits gebilligt, die Koalitionsfraktionen 
rechnen mit einer breiten Zustimmung im Bundesrat. Folgende 
Maßnahmen aus dem Gesetzespaket sollten Unternehmer un-
bedingt kennen:

	● Neue 30-%-Abschreibung (AfA) für Unternehmen: Be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens können im 
Jahr der Anschaffung mit bis zu 30 % abgeschrieben werden 
(maximal das 3-Fache der linearen AfA). Diese neue degres-
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sive AfA gilt für Investitionen ab dem 01.07.2025 und bis zum 
31.12.2027.

	● Absenkung der Körperschaftsteuer: Der Körperschaftsteu-
ersatz sinkt ab 2028 schrittweise von 15 % auf 10 % (jährlich 
um einen Prozentpunkt bis 2032). Kapitalgesellschaften wer-
den dadurch erheblich steuerlich entlastet.

	● Neue Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge: Rein elektri-
sche Fahrzeuge, die in der Zeit ab dem 01.07.2025 bis zum 
31.12.2027 angeschafft werden, können wie folgt abgeschrie-
ben werden: 75 % im Anschaffungsjahr, 10 % im zweiten Jahr, 
5 % jeweils im dritten und vierten Jahr, 3 % im fünften Jahr und 
2 % im sechsten Jahr.

	● Neue Preisgrenze für E-Dienstwagen: Die Bruttolistenpreis-
grenze für E-Dienstwagen steigt von 70.000 € auf 100.000 €, 
so dass die für E-Mobilität geltenden Steuervergünstigungen 
auch auf höherpreisige Fahrzeuge anwendbar sind. Die An-
hebung gilt für Fahrzeuge, die ab dem 01.07.2025 angeschafft 
werden.

	● Investitionsbooster in Forschung: Um Investitionen in For-
schung zu fördern, wird bei der Forschungszulage die Bemes-
sungsgrundlage erhöht; auch die förderfähigen Aufwendun-
gen werden ausgeweitet.

BURGER IM SPAR-MENÜ DARF NICHT TEURER 
SEIN ALS EINZELN VERKAUFTER BURGER
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Gastronomen sind daran interessiert, einen möglichst geringen 
Umsatzsteuersatz berechnen zu müssen, damit sie ihre Leistun-
gen möglichst günstig an den Endverbraucher bringen können. 
Beim Verkauf von Spar-Menüs zum Außer-Haus-Verzehr haben 
sie daher ein Interesse daran, dass ein möglichst hoher Teil des 
einheitlichen Verkaufspreises den abgegebenen Speisen mit 7 % 
Umsatzsteuer zugerechnet werden kann und nicht dem abgege-
benem Getränk mit 19 % Umsatzsteuer. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen Urteil aber ent-
schieden, dass eine Methode zur Kaufpreisaufteilung bei Spar-
Menüs nicht angewandt werden darf, wenn sie dazu führt, dass 
auf ein Produkt des Spar-Menüs (z.B. Burger) ein Verkaufspreis 
entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis. Im zugrunde lie-
genden Fall hatten zwei GmbHs Schnellrestaurants betrieben, 

in denen unter anderem Spar-Menüs (z.B. Getränk, Burger und 
Pommes frites) zu einem einheitlichen Gesamtpreis zum Ver-
zehr außer Haus verkauft wurden. Umsatzsteuerrechtlich handelt 
es sich dabei, wie der BFH bestätigt hat, um zwei Lieferungen: 
Die Lieferung des Getränks unterlag dem Regelsteuersatz (19 %) 
und die Lieferung der Speisen dem ermäßigten Steuersatz (7 %).
Seit dem 01.07.2014 teilten die beiden GmbHs den Gesamtpreis 
des Spar-Menüs nach der Food-and-Paper-Methode auf die 
Speisen und das Getränk auf. Die Aufteilung erfolgt dabei an-
hand des Wareneinsatzes (der Summe aller Aufwendungen für 
die Speisen bzw. für das Getränk). Da in der Gastronomie die 
Gewinnspanne auf Getränke typischerweise deutlich höher ist 
als die Gewinnspanne auf Speisen, ergab sich hieraus typischer-
weise eine niedrigere Umsatzsteuer als bei einer Aufteilung nach 
Einzelverkaufspreisen. Das Finanzamt (FA) hielt diese Aufteilung 
für unzulässig, weil sie nicht zu sachgerechten Ergebnissen führe 
und komplizierter sei als eine Aufteilung nach Einzelverkaufsprei-
sen. Der BFH gab dem FA recht. Zwar muss ein Unternehmer 
nicht immer die einfachst mögliche Methode anwenden, sondern 
darf auch eine andere Methode anwenden, wenn sie zumindest 
ebenso sachgerecht ist wie die Aufteilung nach Einzelverkaufs-
preisen. Die Food-and-Paper-Methode war gleichwohl nicht an-
wendbar, weil sie in manchen Fällen dazu führte, dass der Preis 
eines Burgers mit einem hohen Wareneinsatz im Menü über dem 
Einzelverkaufspreis des Burgers liegt. Es widerspricht aus Sicht 
des BFH der wirtschaftlichen Realität, dass der Verkaufspreis ei-
nes Produkts in einem mit Rabatt verkauften Menü höher sein 
könnte als der Einzelverkaufspreis.

BRENNHOLZMARKT: HACKSCHNITZEL-
REGELUNG AUF EIS GELEGT

Wie wird die Lieferung von Holzhackschnitzeln als Brenn-
holz umsatzsteuerlich behandelt? Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hat sein diesbezügliches Schreiben vom 17.04.2025 über-
raschend zurückgezogen. Das Dokument mit dem Titel „Ermä-
ßigter Steuersatz auf die Lieferung von Holzhackschnitzeln als 
Brennholz; Änderung der Nr. 48 Buchst. a der Anlage 2 zum UStG 
durch das JStG 2024“ wurde bislang nicht im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht und am 15.05.2025 von der BMF-Webseite ent-
fernt. Grund dafür war eine missverständliche Formulierung. Da 
das Schreiben somit offiziell nicht in Kraft getreten ist, besitzt es 
keine rechtliche Bindungswirkung. 

Hintergrund des Schreibens war eine durch das Jahressteuerge-
setz 2024 vorgenommene Anpassung der steuerlichen Behand-
lung von Holzhackschnitzeln. Konkret wurde die Nummer  48 
Buchst. a der Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz dahin gehend 
geändert, dass Holzhackschnitzel grundsätzlich dem ermäßig-
ten Steuersatz unterliegen, wenn sie als Brennholz eingestuft 
werden. Dies setzt voraus, dass die Holzhackschnitzel in die Zoll-
tarifposition 4401 eingereiht werden und nach ihren objektiven Ei-
genschaften ausschließlich zum Verbrennen bestimmt sind. Das 
zurückgezogene BMF-Schreiben konkretisierte diese Bedingun-
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gen. Danach sollten Holzhackschnitzel dann als Brennholz gel-
ten, wenn sie bei der Abgabe oder beim Verkauf entsprechend 
aufgemacht sind, ein im Voraus definierter Trocknungsgrad 
vorliegt (Feuchtegrad bezogen auf das Trocken- oder Darrge-
wicht unter 25 %) und sie zum Heizen öffentlicher oder privater 
Räume bestimmt sind. Die tatsächliche Verwendung durch den 
Leistungsempfänger sollte keine Rolle spielen. Abweichend vom 
BMF-Schreiben vom 04.04.2023 sollte auch die abgegebene 
Menge nicht mehr entscheidend für die Einstufung sein.

Hinweis: Wegen unklarer Formulierungen zog das BMF das 
Schreiben zurück und kündigte eine überarbeitete Neufas-
sung an. Bis zu deren Veröffentlichung gelten weiterhin die 
bisherigen Regelungen aus den BMF-Schreiben vom April 
und September 2023. Insofern besteht vorerst zumindest 
Klarheit, da keine missverständlichen Vorgaben angewendet 
werden. Die Branche wartet gespannt auf die überarbeitete 
Fassung, die eine verbindliche Orientierung zur umsatzsteu-
erlichen Behandlung von Holzhackschnitzeln liefern soll.

HAUSBESITZER

ENERGETISCHE SANIERUNG: 
STEUERERMÄSSIGUNG BIS 40.000 €

Wer sein bestehendes Wohngebäude energetisch saniert, 
kann die Kosten hierfür mit bis zu 40.000 € von seiner tariflichen 
Einkommensteuer absetzen. Damit das Finanzamt die Abset-
zung akzeptiert, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: 
Zunächst einmal muss der Steuerzahler selbst Eigentümer der 
Immobilie sein. Das Gebäude muss zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt werden, in Deutschland oder in der EU liegen und bei 
Beginn der Maßnahme mindestens zehn Jahre alt sein.

Darüber hinaus ist eine Bescheinigung über die vorgenomme-
nen Arbeiten nach amtlich vorgeschriebenem Muster erforder-
lich (ausgestellt z.B. vom ausführenden Fachunternehmen). Die 
Rechnungen über die Arbeiten dürfen zudem nicht bar bezahlt 
werden.

Insbesondere folgende energetische Maßnahmen sind ab-
setzbar:

	● Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschoss-
decken

	● Erneuerung von Fenstern oder Außentüren
	● Erneuerung und Einbau von Lüftungsanlagen
	● Erneuerung der Heizungsanlage
	● Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter 

als zwei Jahre sind
	● Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Ver-

brauchsoptimierung

Die maximale Steuerermäßigung beträgt 40.000 € und lässt 
sich über drei Jahre verteilt in Anspruch nehmen - und zwar im 
Kalenderjahr des Abschlusses der Baumaßnahme sowie im da- 
rauffolgenden Kalenderjahr mit jeweils 7 % der Sanierungskosten 
(jeweils höchstens 14.000 €) und im letzten Jahr noch einmal mit 
6 % der Sanierungskosten (höchstens 12.000 €). Dieser Zeitrah-
men ist fix - Steuerzahler haben also kein Wahlrecht, in welchen 
Jahren sie in den Genuss der Ermäßigung kommen möchten.

Auch die Kosten für eine energetische Baubegleitung und 
Fachplanung durch Energieberater oder Energieeffizienz-Ex-
perten werden steuerlich anerkannt. Sie müssen allerdings nicht 
über mehrere Jahre verteilt werden und dürfen direkt zu 50 % 
abgesetzt werden.

Hinweis: Eigentümer sollten unbedingt wissen, dass die 
Steuerermäßigung für energetische Baumaßnahmen ausge-
schlossen ist, wenn sie bereits zinsverbilligte Darlehen oder 
steuerfreie Zuschüsse für die energetische Sanierung er-
halten (z.B. von der KfW) oder die Baumaßnahme öffentlich 
gefördert wird. Um die steueroptimale Variante zu finden, ist 
es daher ratsam, sich vor der Sanierungsmaßnahme steuer-
fachkundigen Rat einzuholen.

MIETWOHNGRUNDSTÜCK: WIE WIRD DER 
WERT BEI EINER SCHENKUNG ERMITTELT?
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Auch wenn Sie etwas geschenkt bekommen, kann dies für das 
Finanzamt von Interesse sein. Natürlich geht es hier nicht um 
kleine Geschenke wie ein Buch oder Blumen, sondern um hoch-
preisige Geschenke wie beispielsweise das Bild eines berühmten 
Künstlers. Da auf einem solchen Bild kein Preisschild klebt, muss 
der Preis regelmäßig geschätzt werden. Aber auch bei anderen 
Objekten kann eine Bewertung etwas komplizierter sein. Das Fi-
nanzgericht München musste hinsichtlich der Bewertung eines 
Mietwohngrundstücks urteilen. Im Jahr 2018 wurden alle An-
teile an einer grundstückshaltenden Gesellschaft an mehrere 
Personen übertragen. Die grundstückshaltende Gesellschaft ist 
Alleineigentümerin eines 350 qm großen Grundstücks, auf dem 
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sich ein Gebäude mit zehn Wohnungen mit einer Wohn-/Nutz-
fläche von 662 qm sowie Stellplätze in Garagen befinden. Das 
Finanzamt stellte den Grundbesitzwert des Grundstücks geson-
dert und einheitlich fest. Der Bodenwert basierte auf dem vom 
Gutachterausschuss zum 31.12.2016 veröffentlichten Boden-
richtwert. Der Gebäudeertrag wurde nach dem Ertragswertver-
fahren ermittelt. Hierbei wurde der ermittelte Reinertrag um einen 
Liegenschaftszins von 1,8 % - basierend auf dem Immobilien-
marktbericht 2017 des Gutachterausschusses - reduziert. 

Damit waren die Kläger aber nicht einverstanden. Laut Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 18.09.2019 sei generell statt des 
Immobilienmarktberichts 2017 der des Jahres 2018 mit einem 
Liegenschaftszins von 2,0 % heranzuziehen. Da die hier veröf-
fentlichten Liegenschaftszinssätze aber ungeeignet seien, sei 
der (höhere) gesetzliche Liegenschaftszins anzuwenden.

Das Gericht gab der Klage teilweise statt und reduzierte den 
Grundbesitzwert unter Ansatz des Liegenschaftszinssatzes des 
Immobilienmarktberichts 2018 um 2,0 %. Liegenschaftszinssatz 
ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken im 
Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Stehen von den Gutach-
terausschüssen keine geeigneten Liegenschaftszinssätze zur 
Verfügung, ist der (im Streitfall höhere) gesetzliche Zinssatz an-
zuwenden. 

Der BFH hatte entschieden, dass vom Gutachterausschuss er-
mittelte Liegenschaftszinssätze für die Bewertung von Grund-
stücken für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer geeig-
net sind, wenn der Gutachterausschuss bei der Ermittlung die 
Vorgaben des Baugesetzbuchs eingehalten und die Liegen-
schaftszinssätze für einen Zeitraum berechnet hat, der den Be-
wertungsstichtag umfasst. Zwar hat die Finanzverwaltung auf 
das BFH-Urteil mit einem Nichtanwendungserlass reagiert, im 
Streitfall war dieses jedoch trotzdem anzuwenden.

ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER

UNTERNEHMEN KÖNNEN IHREN MITARBEITERN 
DIE KINDERBETREUUNG SPONSERN

Als Arbeitgeber können Sie Ihren Mitarbeitern steuer- und so-
zialversicherungsfreie Zuschüsse für Kita, Kinderkrippe und 
Tagesmutter zahlen. Die Steuer- und Abgabenfreiheit gilt für 
übernommene Kosten der Unterbringung, Betreuung und Ver-
pflegung des Kinds. Wichtig ist, dass die Zuschüsse zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn fließen. Eine Gehaltsum-
wandlung (Herabsetzung des Lohns und stattdessen Übernahme 
der Kita-Kosten) erkennt das Finanzamt (FA) nicht an.

Für den zahlbaren Zuschuss gibt es keine Obergrenze, er darf 
nur nicht höher als die bei den Eltern tatsächlich entstandenen 
Kinderbetreuungskosten sein. Damit das FA die Steuer- und 

Abgabenfreiheit gewährt, muss der Arbeitgeber den Zuschuss 
separat im Lohnkonto ausweisen und als Betreuungskosten 
kennzeichnen. Der Mitarbeiter sollte seinem Arbeitgeber zudem 
eine jährliche Übersicht über die tatsächlich entstandenen Be-
treuungskosten vorlegen.

Hinweis: Aufwendungen für die Betreuung eines Kindes im 
eigenen Haushalt des Mitarbeiters (z.B. durch eine Haus-
haltshilfe) können vom Arbeitgeber nicht lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei erstattet werden. Gleiches gilt für 
Leistungen des Arbeitgebers, die den Unterricht von Kindern 
finanzieren (z.B. Besuch einer Vorschule) und nicht unmit-
telbar der Betreuung dienen (z.B. die Beförderung zwischen 
Wohnung und Kita).

WERBUNGSKOSTEN FÜR 
BERUFSKRAFTFAHRER
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Wenn Sie als Berufskraftfahrer arbeiten, können Sie in Ihrer  
Einkommensteuererklärung verschiedene Kosten als Wer-
bungskosten geltend machen. Dazu gehören beispielsweise 
Reisekosten oder Verpflegungsmehraufwendungen. Letztere 
kann Ihnen Ihr Arbeitgeber steuerfrei erstatten. 

Seit 2020 gibt es auch einen besonderen Pauschbetrag für Be-
rufskraftfahrer, wenn diese bei einer mehrtägigen beruflichen 
Tätigkeit im Fahrzeug übernachten und ihnen dafür Kosten ent-
stehen. Sie können dann entweder den Pauschbetrag oder die 
tatsächlichen Kosten geltend machen. Im Streitfall musste das 
Finanzgericht Thüringen darüber entscheiden, in welcher Höhe 
die Pauschbeträge zu berücksichtigen sind.

Der Kläger ist Berufskraftfahrer. In seiner Einkommensteuerer-
klärung 2020 machte er für 109 An- und Abreisetage bei ei-
ner mehrtägigen Auswärtstätigkeit mit Übernachtung und für 111 
Tage mit Abwesenheit von 24  Stunden Verpflegungsmehrauf-
wendungen sowie die Pauschale für Übernachtungen im Kfz (in 
2020: 8  €) geltend. Der Kläger erhielt von seinem Arbeitgeber 
4.634  € für Verpflegungsmehraufwendungen. Das Finanzamt 
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berücksichtigte nur Übernachtungen an 111 Tagen mit mehr als 
24-stündiger Abwesenheit und weitere 55 An- und Abreisetage 
mit Übernachtung im Lkw.

Die Klage war nicht erfolgreich. Es sind nur Übernachtungspau-
schalen für die an den An- und Abreisetagen tatsächlich er-
folgten Übernachtungen zu berücksichtigen. Für die weiteren 
54 Tage, für die der Kläger - ohne Übernachtung im Lkw - die Ver-
pflegungspauschale erhalten hat, sind keine Übernachtungspau-
schalen zu gewähren. Denn entgegen der Ansicht des Klägers 
setzt die Übernachtungspauschale auch eine Übernachtung vo- 
raus. Für die Tage ohne Übernachtung hat der Kläger die Verpfle-
gungspauschale erhalten, auf die er unstreitig einen Anspruch 
hat. Da es aber an der Übernachtung im Lkw fehlte, lagen die 
Voraussetzungen für die Übernachtungspauschale nicht vor.

ARBEITEN IM AUSLAND: BESTEUERUNG 
VON ANGESTELLTEN MUSIKERN

Wenn man in Grenznähe wohnt, kann man sich entscheiden, ob 
man in dem einen oder in dem anderen Land arbeiten möchte. 
Das gilt sowohl für nichtselbständige als auch für selbständige 
Tätigkeiten. Dazu gehört auch die Tätigkeit als Musiker. Im Streit-
fall ging es um einen angestellten Musiker. Das Finanzgericht 
Saarland (FG) musste entscheiden, ob die Anstellung einen Un-
terschied in der Besteuerung macht und welchem Land das Be-
steuerungsrecht zusteht.

Der Kläger war in den Streitjahren als Musiker in Deutschland 
angestellt. Aufgrund einer Betriebsratstätigkeit war er zu 50 % 
freigestellt. Seinen Wohnsitz hatte er in Frankreich. Ihm war un-
ter dem Vorbehalt des Widerrufs eine Freistellungsbeschei-
nigung durch das Finanzamt erteilt worden. Mit Bescheid vom 
11.03.2019 widerrief das Finanzamt die Freistellungsbeschei-
nigung rückwirkend ab dem 01.01.2016, änderte entsprechend 
die Lohnsteuerabzugsmerkmale und setzte mit Bescheid vom 
13.09.2019 nachzufordernde Lohnsteuer samt Solidaritätszu-
schlag fest. Der Kläger war hingegen der Ansicht, er unterliege 
der Grenzgängerbesteuerung, so dass sein Gehalt in Frank-
reich zu besteuern sei.

Der Klage wurde teilweise stattgegeben. Der Widerruf der Frei-
stellungsbescheinigung war zulässig. Auch wenn der Kläger 
als Musiker angestellt ist, unterliegt er dem Künstlerartikel und 
nicht der Grenzgängerregelung. Dies gilt für das Gehalt, das er 
für seine auftrittsbezogene künstlerische Tätigkeit erhalten hat. 
Die Tätigkeit als Betriebsrat ist jedoch keine auftrittsbezogene 
künstlerische Tätigkeit. Der Umfang dieser Tätigkeit betrug 50 %. 

Nach Ansicht des FG muss die erhaltene Vergütung daher auf-
geteilt werden. Der Arbeitslohn des Klägers war teilweise in 
Deutschland steuerpflichtig. Die nachgeforderte Lohnsteuer (in-
klusive Solidaritätszuschlag) ist daher für die Jahre ab 2016 neu 
zu berechnen.

ALLE STEUERZAHLER

RENTENERHÖHUNG ZUM 01.07.2025: MÜSSEN 
RENTENBEZIEHER STEUERN ZAHLEN?

Zum 01.07.2025 sind die Renten bundesweit um 3,74  % ge-
stiegen. Viele Ruheständler befürchten, dass sie nun verpflich-
tend eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen und in 
die Steuerpflicht geraten - diese Sorge ist in vielen Fällen aber 
unbegründet. Rentner müssen erst eine Einkommensteuer-
erklärung abgeben, wenn ihr Gesamtbetrag der Einkünfte den 
Grundfreibetrag (2025: 12.096 €) übersteigt. In diesen Gesamt-
betrag fließen neben dem steuerpflichtigen Teil der Altersrente 
auch Einkünfte, etwa aus Mieteinnahmen, einer Witwenrente 
oder einer betrieblichen Altersversorgung, ein.

Der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt pro Renteneintritts-
jahrgang, und zwar seit 2023 um jeweils 0,5 Prozentpunkte pro 
Jahr. Bei Ruhestandseintritt 2025 wird die Rente mit einem Be-
steuerungsanteil von 83,5 % belegt. Das heißt im Umkehrschluss: 
Der steuerfreie Rentenfreibetrag liegt bei 16,5 %.

Wer mit seinen steuerpflichtigen (Renten-)Einkünften den Grund-
freibetrag übersteigt, muss jedoch nicht zwangsläufig Einkom-
mensteuer zahlen, denn er darf noch seine absetzbaren Kosten 
gegenrechnen, wie die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung, außergewöhnliche Belastungen (Krank-
heitskosten), haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerker-
kosten.

SCHULDENUHR DES STEUERZAHLERBUNDES 
BESCHLEUNIGT AUF 5.094 € PRO SEKUNDE
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Seit Jahren wird die wachsende Staatsverschuldung in 
Deutschland vom Bund der Steuerzahler (BdSt) plakativ auf ei-
ner Schuldenuhr dargestellt. Aufgrund der gestiegenen Staats-
schulden tickt die Uhr seit Juni 2025 wieder deutlich schneller: 
Von 2.798 € pro Sekunde wurden sie auf 5.094 € pro Sekunde 
beschleunigt. Gründe für dieses rasante Tempo sind die im Juni 
vom Bundeskabinett beschlossene massive Neuverschul-
dung im Bundeshaushalt 2025 sowie die Aufstockung der 
Sondervermögen. Insgesamt plant der Bund für das laufende 
Jahr neue Schulden in Höhe von 143,1 Mrd.  €. Enthalten sind 
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darin 81,8 Mrd.  € Nettokreditaufnahme für den regulären Bun-
deshaushalt, 24,1 Mrd. € für das Sondervermögen Bundeswehr 
und 37,2 Mrd. € für das neue Sondervermögen Infrastruktur und 
Klimaneutralität. Bislang ging die Schuldenuhr für 2025 lediglich 
von einer Bundesneuverschuldung von rund 72 Mrd. € aus. Auch 
gesamtstaatlich wird das Bild immer dramatischer: Mit Ländern 
und Kommunen summiert sich die Neuverschuldung 2025 auf 
über 160 Mrd. €, wobei der Bund allein rund 90 % dieses Betrags 
verantwortet. Und dies ist erst der Anfang, denn laut Finanzplan 
der Bundesregierung sollen die Schulden in den kommenden 
Jahren weiter steigen - ebenso wie die Zinsausgaben. Bereits für 
2029 kalkuliert die Regierung im Bundesetat mit Zinslasten über 
60 Mrd. €.

Hinweis: Die Schuldenuhr könnte im Laufe des Jahres er-
neut beschleunigen, denn sobald die neuen gesetzlichen 
Verschuldungsspielräume für die Länder wirksam werden, 
ist auf Landesebene mit weiteren Nachtragshaushalten und 
Kreditaufnahmen zu rechnen.

EUGH-SCHLUSSANTRÄGE: ANWALTLICHE 
ERFOLGSHONORARE UNTER DER LUPE

Wie sind Honorare bei anwaltlichen Dienstleistungen umsatz-
steuerlich zu behandeln, wenn sie nur im Erfolgsfall von der un-
terlegenen Partei gezahlt werden? Mit dieser Thematik befasst 
sich ein aktuelles Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH), zu dem die Generalanwältin ihre Schlussanträge vorge-
legt hat. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine anwaltliche Tätig-
keit, die zunächst unentgeltlich erbracht und im Erfolgsfall mit 
einem gesetzlich festgelegten Mindesthonorar vergütet wird, 
einen steuerbaren Umsatz im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie 
darstellt. Im Besprechungsfall erhielt ein wirtschaftlich bedürfti-
ger Kläger unentgeltliche Rechtsvertretung. Nach erfolgreichem 
Verfahrensabschluss wurde die unterlegene Partei zur Zahlung 
eines gesetzlichen Mindesthonorars an die Kanzlei verurteilt - 

allerdings ohne Umsatzsteuer. Die Kanzlei beantragte daraufhin 
die Erhebung von Umsatzsteuer auf das erhaltene Honorar. Nach 
Auffassung der Generalanwältin handelt es sich bei der anwalt-
lichen Leistung um einen steuerpflichtigen Umsatz. Maßgeblich 
sei, dass eine Gegenleistung erfolge - unabhängig davon, ob 
sie vom eigenen Mandanten oder, wie hier, von einem Dritten er-
bracht werde. Auch die Ungewissheit über die Höhe oder den 
Zeitpunkt der Gegenleistung bzw. Vergütung stünde der Steu-
erpflicht nicht entgegen. Entscheidend sei der unmittelbare Zu-
sammenhang zwischen der erbrachten Dienstleistung und der 
erhaltenen Zahlung. Ein gesetzlicher Vergütungsanspruch 
begründe zudem ein hinreichendes Rechtsverhältnis, selbst 
wenn kein Vertrag mit der zahlenden Partei bestehe.

Die Generalanwältin kommt zu dem Schluss, dass die anwaltli-
che Tätigkeit in diesem Fall der Umsatzsteuer unterliegt. Die 
Steuer sei auf das tatsächlich erhaltene (Mindest-)Honorar zu 
erheben, auch wenn dieses ursprünglich ungewiss gewesen sei. 
Die endgültige Entscheidung obliegt nun dem EuGH.

Hinweis: Sollte der EuGH der Rechtsauffassung der Gene-
ralanwältin folgen, hätte dies weitreichende Konsequenzen 
für die anwaltliche Praxis. Erfolgshonorare, die auf gesetz-
licher Grundlage im Erfolgsfall von der unterlegenen Partei 
gezahlt werden, wären künftig umsatzsteuerpflichtig. Dies 
würde zwar zu erhöhter Rechtssicherheit führen, gleichzeitig 
aber auch eine zusätzliche steuerliche Belastung für die un-
terliegende Partei mit sich bringen.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.09.2025 (15.09.2025*)
•	 Umsatzsteuer

(Monatszahler)

•	 Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monatszahler)

•	 Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt
(Vorauszahlung)

•	 Körperschaftsteuer mit SolZ
(Vorauszahlung)

26.09.2025
•	 Sozialversicherungsbeiträge

September 2025
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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